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AGJ-GESPRÄCH zwischen Vertreter*innen des 

Gesundheitswesens und der Kinder- und Jugendhilfe am 17.04.2024 
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Bearbeitet von: Laurette Rasch  

 

Am 17.04.2024 fand in den Räumlichkeiten des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg im 

Rathausblock auf dem Dragonerareal das AGJ-Gespräch zum Thema „Kooperationen für 

Gesundes Aufwachsen“ statt. 

Es bildete den Auftakt für das AGJ-Projekt „Themenbotschafter*in Gesundes Aufwachsen“. 

Während „Kooperation mit dem Gesundheitswesen“ als allgemeines Querschnittsthema in 

den Arbeitsfeldern der AGJ seit deren Gründung immer wieder im Gespräch ist, wird in 

diesem Projekt ein spezifischer Schwerpunkt auf Fragen der Gesundheitsförderung gelegt. 

Mit Förderung durch die Auridis-Stiftung und das Nationale Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) 

aus Mitteln der Bundesstiftung Frühe Hilfen des BMFSFJ für die Jahre 2024 und 2025 ist 

es im Rahmen dieses Projektes möglich, sich gezielt mit Auswirkungen von Armut und 

weiteren sozialen Determinanten auf Gesundheit zu befassen und im Interesse der 

gemeinsamen Adressat*innen Möglichkeiten der Gesundheitsförderung in Kinder- und 

Jugendhilfe und hierfür bedeutsame Kooperationen zu erörtern. 

Das AGJ-Gespräch wurde eröffnet und moderiert durch Frau Prof. Dr. Karin Böllert. Es 

nahmen 50 Personen teil, von denen jeweils etwa die Hälfte in einem der beiden Systeme 

verortet sind. Zudem wurden einzelne Vertreter*innen einbezogen, die spezifisch die 

einzelnen sozialen Determinanten (Post-)Migration, Behinderung, chronische Erkrankung 

vertiefend einbringen konnten. 
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ERÖFFNUNGSIMPULSE (PRÄSENTATIONSFOLIEN SIEHE ANHANG) 

Petra Rattay – Robert-Koch-Institut (RKI) 

In dem einleitenden Beitrag wies Petra Rattay entlang von Daten zu Kinder-, Jugend- und 

Familiengesundheit darauf hin, dass gesundheitliche Ungleichheit in Abhängigkeit von 

Faktoren wie Einkommen, Bildung, Geschlecht und anderen Diversitätsmerkmalen zu 

betrachten ist. Im Zusammenhang mit der Datengrundlage, die zur Verfügung steht, sei 

dabei methodisch zu beachten, welche Konzepte von Armut und/oder sozioökonomischer 

Einflussfaktoren herangezogen werden. 

Grundsätzlich sei Gesundheit als Spektrum zu betrachten, individuelle Voraussetzungen 

würden noch keine Pfadabhängigkeit begründen. Als erfreulich konstatierte sie, dass der 

überwiegende Teil der Kinder und Jugendlichen in Deutschland gesund aufwachse. 

Familien würden dabei die wesentliche Ressource für das gute Aufwachsen von Kindern 

bilden. Schon bei Geburt entstünden jedoch mit Blick auf die Lebenserwartung deutliche 

statistische Unterschiede je nach Einkommen der Eltern. Besonders hoch seien 

Belastungen dabei für Kinder in Einelternfamilien und Familien mit geringer formeller 

Bildung. Stützende Strukturen für Familien und Kinder und Jugendliche könnten dazu 

beitragen Ungleichheit zu vermindern (vgl. „Kindergesundheit in Deutschland aktuell“ 

(KIDA) Studie).  

Mit Blick auf die Auswertung der Covid-19-Pandemiemaßnamen empfahl Petra Rattay 

soziale und gesellschaftliche Auswirkungen stärker zu berücksichtigen, statt ausschließlich 

auf die Eindämmung von Infektionen zu fokussieren. Gesundheit müsse als Mehrebenen-

Strategie von einer politischen Metaplanung bis zur Erweiterung persönlichen 

Kompetenzen und infrastruktureller Angebote angegangen werden. 

Abschließend würdigte sie den zu jeder Zeit von Familien – auch in Armutslagen – für ihre 

Kinder und die Gesellschaft erbrachten Beitrag. Stützenden Strukturen seien unerlässlich, 

um Chancengerechtigkeit zu fördern. 

 

Prof. Dr. Rolf Rosenbrock – Der Paritätische Gesamtverband 

Prof. Dr. Rolf Rosenbrock eröffnete seinen Impulsvortrag mit dem Hinweis, dass 

Unterschiede abhängig vom sozioökonomischen Status (soziale Gradient von Gesundheit) 

auch bei gesunden Menschen an der unterschiedlichen Lebenserwartung zu erkennen 

seien. Nur eine Verringerung der Einkommensspreizung könne fortwährend zu mehr 

Chancengerechtigkeit beitragen – derzeitige zeige die Armutsquote allerdings, dass 

insbesondere Kinder häufig von Armut betroffen sind (jedes 5. Kind). Neben der 

Kompensation von Folgen von Armut auf die Gesundheit (Lebensstil-Entscheidungen wie 

Ernährung, Rauchen oder Bewegungsmangel) gerate leicht in Vergessenheit, dass 

Verhalten immer auch schichtspezifische Hintergründe habe. Edukative Ansätze würden 

bei diesen tief eingeschriebenen Verhaltensmustern und Gewohnheiten weitgehend 

versagen. Als diskriminierungsfreier Ansatz sei die Ottawa Charta entwickelt worden, die 

https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Studien/Kida/kida_node.html
https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Studien/Kida/kida_node.html
https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/349654/WHO-EURO-1986-4044-43803-61669-ger.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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die Gestaltung der Lebenswelten mit Individualkonzepten und eine gesundheitsfördernde 

Gesamtpolitik kombiniere. Unter Bezugnahme auf den Salutogenetischen Ansatz von 

Aaron Antonowsky seien Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeitserleben, die Verankerung in 

stabilen sozialen Netzen und das Erleben von Sinnhaftigkeit des Handelns wesentliche 

Faktoren, um Menschen zu ermöglichen sich im Gesundheits-Krankheits-Kontinuum als 

resilient zu erleben. 

Als eine wesentliche Quelle für das aktuelle Wissen um Gesundheitsförderung hob Rolf 

Rosenbrock das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) hervor. Die gemeinsame 

(partizipative) Suche nach technisch – organisatorisch – sozial möglichen Ansatzpunkten, 

um bei erfolgreicher Umsetzung Wohlbefinden der Arbeitenden zu stärken und 

Krankheitstage zu senken, lasse sich in der Übertragung auf alle Lebenswelten anwenden. 

Durch Anwendung der Schritte Problemdiagnose (Plan) --> Was tun (Do) --> Wer 

(Check/Assurance) --> Ergebnisbewertung (Act) (Public-Health-Action-Cycle) würden sich 

Leitbildentwicklung, Prozess und Ergebnis gesundheitsförderlicher Prozesse begleiten und 

erfassen lassen. 

Als Beispiel für einen solchen Prozess führte Rolf Rosenbrock das Kinder- und 

Jugendbeteiligungsprojekt Kreuzberger Kiezdetektive an. Im Kiez identifizierte Schätze und 

Veränderungspotentiale würden von Kindern in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) 

vorgetragen und in Folge im Bezirk bearbeitet, den Kindern aber auch regelmäßig Bericht 

zu der Tätigkeit des Bezirks erstattet. Hierbei gelte es die Kinder als Treiber zu respektieren 

und nicht zu versuchen, deren Handeln und Impulse pädagogisch zu steuern. Im Sinne 

einer systemischen Intervention könne besonders der Eigensinn der Gruppe einen Motor 

für Veränderung bedeuten. 

Herr Rosenbrock informierte, dass zur Finanzierung solcher Programme im 

Präventionsgesetz seit 2015 neben der Arbeitswelt weitere Lebenswelten definiert seien, 

innerhalb derer Menschen im Alltag ihre Gesundheit herstellen. Krankenkassen seien gem. 

§ 20 SGB V verpflichtet in Gesundheitsförderung in den Lebenswelten zu investieren. 

Direkte Partizipation der Nutzer*innen von Angeboten erziele hier - wenn 

wissenschaftsbasiert und menschenfreundlich durchgeführt - die höchsten Wirkungsgrade, 

da ein direkter Zuschnitt auf die Bedarfe der Nutzenden erfolge und der soziale 

Zusammenhalt gefördert werde. 

Zusammenfassend stellte Rolf Rosenbrock heraus, dass partizipative 

Gesundheitsförderung möglich sei und hielt dazu an, aus dieser Feststellungen Forderung 

an die Entwicklung des Bundesinstituts für Prävention und Aufklärung in der Medizin 

(BIPAM) abzuleiten, die an anderer Stelle vertiefend zu erörtern seien. 

 

Mechtild Paul – Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

Mit Bezugnahme auf vom Nationalen Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) erhobene Daten im 

Rahmen der bundesweit repräsentative Studie Kid 0-3 benannte Mechtild Paul Armut als 

Indikator für kumulierte Belastungen von Familien. Folge für Kinder könnten 

Entwicklungsverzögerungen oder -hindernisse sein. Ziel der Frühen Hilfen sei daher nicht- 

https://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/good-practice/detailseite/kiezdetektive/
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stigmatisierenden Zugang zu Unterstützungsnetzwerken zu gewähren, in partizipativen 

Verfahren Belastungen von Familien zu erkennen und zu benennen und diesen mit 

systemübergreifenden Angeboten zu begegnen. Als eine Herausforderung für 

systemübergreifende Ansätze wirke sich jedoch die unterschiedliche Verortung von 

Leistungserbringern und Leistungsansprüchen im gegliederten Sozialleistungssystem aus, 

welches sich in den Sozialgesetzbüchern wiederspiegele.  

Durch die Mittel des Fonds Frühe Hilfen (umgesetzt durch die Bundesstiftung Frühe Hilfen) 

könne das NZFH Maßnahmen als Brücken zwischen den Systemen finanzieren (z. B. 

Netzwerkkoordinator*innen, Lotsendienste oder Gesundheitsförderung durch 

interprofessionelle kommunale Qualitätsdialoge). Eine Nachsteuerung und 

Qualitätsverbesserung werde durch Monitoring und die wissenschaftliche Begleitung dieser 

Maßnahmen ermöglicht. Das gegenseitige voneinander Lernen und die Koordination der 

lokalen Netzwerke werde durch die bundeszentrale Steuerung bewusst gefördert. 

Unter Rückgriff auf Erhebungen konnte Mechthild Paul auf Seiten der Familien eine hohe 

Akzeptanz der Angebote des NZFH nachweisen. Es sei allerdings wahrzunehmen, dass im 

Sinne des Präventionsdilemmas diejenigen mit besonders hohen Belastungen seltener von 

den Angeboten Gebrauch machen würden. Die Heranziehung des Verweiswissens von 

Fachkräften mache deutlich, dass z. B. Angebote für psychisch kranke Eltern weiter 

gestärkt werden müssen, da Kinder bei psychischer Erkrankung von Eltern deutlich belastet 

seien.  

Sie zeichnete auf Seiten der Fachkräfte beispielhaft nach, dass die im Rahmen der Frühen 

Hilfen ermöglichte Vernetzung und Zugänglichkeit von Verweiswissen in den 

Interprofessionellen Qualitätszirkeln Frühe Hilfen (IQZ) die Zufriedenheit der Einzelnen 

erhöhe. Bei Problemen „etwas“ tun oder anbieten zu können, stärke das 

Selbstwirksamkeitserleben, eine konsequente Zielorientierung und die Arbeit an 

Fallbeispielen fördere das Verständnis von Möglichkeiten der Gesundheitsförderung. 

Mechthild Paul wies darauf hin, dass weiterhin Fragen der Zuständigkeit bestünden: 

Gesundheitsförderung sei als Teil kommunaler Verpflichtung zur Daseinsfürsorge nicht 

überall gesetzlich geregelt, Gesundheitsleistungen z.B. von Familienhebammen nicht als 

solche abrechenbar, eine Verantwortungsübernahme für Kinder- und Jugendgesundheit 

nicht klar verortet. 

 

ERSTE ZUSAMMENFÜHRENDE DISKUSSION 

Folgende Aspekte wurden in Diskussion im Anschluss an die Impulsvorträge 

hervorgehoben: 

 Diskriminierungsschutz  
Unter Verweis auf den Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor (NaDiRa) 

wurde darauf hingewiesen, dass der Schutz vor Diskriminierung z.B. durch Rassismus ein 

wichtiger Faktor zur Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe sei. Diskriminierungen 

würden nachweislich die Möglichkeiten zur Inanspruchnahme von Angeboten der Kinder- 

https://www.rassismusmonitor.de/
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und Jugendhilfe sowie des Gesundheitssystems erheblich einschränken, was gezielte 

Maßnahmen zur Veränderung notwendig mache. 

 Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Inanspruchnahme von Unterstützung 
Diskutiert wurden die im Kontext der durch Petra Rattay eingeführten Daten aufgezeigten 

geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Inanspruchnahme von 

Unterstützungsangeboten: Während Jungen eher funktionale Unterstützung suchen, 

beanspruchen Mädchen vermehrt psycho-soziale Angebote. Dieser Unterschied erfordere 

spezifische Ansätze, um jeweilige Bedürfnisse adäquat zu adressieren und ggf. Angebote 

für alle Kinder wahr- und annehmbar zu gestalten. 

 Niedrige Inanspruchnahme von Sozialleistungen der Existenzsicherung 
Vor dem Hintergrund, dass Familien ihnen zustehenden Sozialleistungen nur in Teilen in 

Anspruch nehmen, wurden Beratung und Unterstützung für die Beantragung sozialer 

Grundsicherung als Zugangserleichterung zu wichtigen Ressourcen und zur Erfüllung der 

grundlegenden Bedürfnisse diskutiert. Als konkretes Beispiel für eine wenig genutzte 

Sozialleistung wurde der Kinderzuschlag benannt, der trotz seiner wichtigen Rolle in der 

finanziellen Unterstützung von Familien nur selten in Anspruch genommen werde. Auch 

das Bildungs- und Teilhabepaket sei nicht nur für Eltern arbeitsintensiv, sondern 

gleichermaßen für die Träger aufwendig, obwohl die finanzielle Unterstützung gering sei. 

Dieser Verwaltungsaufwand sei nicht verhältnismäßig. Als Beispiel für erfolgreiche 

Kooperation wurden Berliner Familienservicebüros benannt, die eng mit der Familienkasse 

zusammenarbeitet und vor Ort-Termine anbieten würden, um Wege zu verkürzen und den 

Zugang zu erleichtern.  

Als zielführend wurde benannt, nicht nur die Abgrenzung der verschiedenen Systeme zu 

betonen, sondern auch deren Synergien hervorzuheben. Die Pflicht zur Information über 

andere Sozialleistungen gem. § 13 SGB I spiegele diesen Ansatz wider, der durch 

konkretisierende Normen in verschiedenen Sozialgesetzbüchern betont werde. Bei der 

Bekämpfung von Armut sei es zudem wichtig, zwischen den Ursachen und den Folgen der 

Armut zu unterscheiden. Armutsursachen seien politischer Natur und resultieren aus 

materieller Ungleichheit, Armutsfolgen würden oft durch kompensatorische 

Sozialleistungen gemildert. Dies solle auch bei Maßnahmen gegen Kinderarmut beachtet 

werden. Statt in erster Linie die (gesundheitlichen) Folgen von Armut in den Blick zu 

nehmen, sei die Veränderung der Ursachen von Bedeutung. 

 Der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) 
Es wurde daran erinnert, dass das Sozialgesetzbuch V (SGB V) sowohl die Versorgung 

individueller gesundheitlicher Belastungen als auch die Aufgaben des Öffentlichen 

Gesundheitsdienstes (ÖGD) regelt, der durch die Länder organisiert wird und in den 

Kommunen wirkt. Darüber hinaus seien Angebote zur Gesundheitsförderung im 

individuellen (Verhaltensprävention), als auch im strukturellen (Verhältnisprävention) 

Bereich vorgesehen. Im Bereich der Frühen Hilfen würden diese differenzierten Aspekte 

mit Bezug auf werdende und junge Familien bereits integriert. Der ÖGD sei dabei ein 

wirksamer Akteur in den Kommunen. 
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 Kinder und Jugendliche als Teil von Familie und Teil der Gesellschaft 
Einigkeit bestand dazu, dass in der Zusammenarbeit und bei der Entwicklung von 

Maßnahmen das Kind im Mittelpunkt stehen solle. Dabei dürfe aber nicht ausgeblendet 

werden, dass Menschen in Wechselwirkung mit ihrem sozialen Umfeld verstanden werden 

müssen und Kinder und ihre Familien zusammenzudenken sind. Den dem 

Sozialleistungssystem bzw. seien Untergliederungen innewohnenden Logiken nicht zu 

folgen, könne zu Konflikten führen, da es bestehende Strukturen und Privilegien hinterfragt. 

  

Es sei wichtig, partizipative Ansätze zu verfolgen und die Resilienz von Individuen zu 

stärken. Deutlich wurde aber auch davor gewarnt, Resilienzförderung als Mittel zum Zweck 

zu betreiben und so die Einschränkungen zu individualisieren. Stattdessen bedürfe es 

grundlegender Veränderungen, um langfristig einen ökonomischen Ausgleich zu erreichen 

und Chancengleichheit zu fördern.  

Ein Projekt wie die Kreuzberger Kiezdetektive beweise eindrücklich den Effekt, wenn 

Beteiligung von Jugendlichen und jungen Menschen ernstgemeint und gut gemacht sei, 

weil diesen Kompetenzen zugebilligt und Erwachsene in den Druck, sich zu erklären und 

zu rechtfertigen versetzt würden. Die Diskrepanz von Beteiligung in Konzepten und deren 

Umsetzung in der Praxis zu schließen, bleibe kontinuierlich Aufgabe. 

 Lobbyarbeit 
Es wurde davor gewarnt, Frühe Hilfen auf die Rolle als "Kümmerer" für Familien zu 

verkürzen. Vielmehr würden die Akteure, Lobbyarbeit für Familien betreiben und politische 

Botschaften übermitteln. Durch das Zuhören bei Familien können dort tätige Fachkräfte 

ableiten, was im System benötigt wird, und somit auch Verhältnisprävention betreiben. 

Jugendhilfeplanung, aber insbesondere integrierte Sozialplanung wurde als strategischer 

Ansatzpunkt für die Initiierung von Veränderung identifiziert. 

 

WORKSHOP-PHASE (FOTO-DOKUMENTATION UND WEITERE LITERATUR 

SIEHE ANHANG) 

 

Workshop 1: „Armutssensibles Arbeiten“ 

Der Workshop wurde von Christoph Gilles (LVR) und Andrea Möllmann-Bardak 

(MitWirkung) moderiert. 

Diskutiert wurde, wie bei fehlenden eigenen Armutserfahrungen von Fachkräften eine 

nachhaltige Sensibilisierung für die Belange von Nutzenden erreicht werden kann. Dabei 

gelte es zwei Ebenen zu betrachten: 

- strukturell-administrative (Entscheider-)Ebene von Verwaltung und Trägern, ggf. 
auch in Einrichtungen: Wie geht Leitung mit Thema Armut um? Leitbilder, Konzep-
tionen? Thematisiert im Team/Fortbildungen? 

- operative Ebene der Fachkräfte z.B. in Kitas. 
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Es wurde angeregt, „Bringstrukturen“ für besonders belastete Familien zu etablieren und 
so dem Phänomen zu begegnen, dass besonders Belastete besonders selten erreicht 
werden („Präventionsdilemma“). Ziel müsse sein, mehr Chancengerechtigkeit zu errei-
chen und nicht „nur“ sensibel zu werden. 
 

Weiterführende Hinweise: 

- MitWirkung Berlin – Wir schaffen Perspektiven für Familien: 
https://mitwirkung-berlin.de/   

- kinderstark - NRW schafft Chancen: https://www.kinderstark.nrw/  
- Spanke, C. (2015). Armutssensibles Handeln in den Kommunen. (siehe Anhang) 

 

Workshop 2: „Kommunale Netzwerke“  

Der Workshop wurde von Birgit Bosse (Bezirksamt Friedrichshain Kreuzberg) und 

Katharina Böhm (HAGE – Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e. V.) 

moderiert. 

Entlang von Beispielen aus der Praxis in der Großstadt Berlin und in verschiedenen 

Kommunen in Hessen wurde in diesem Workshop dargestellt, welchen Nutzen ein 

verzahntes Zusammenarbeiten verschiedener Stakeholder im Bezirk sowohl für die 

Fachkräfte, als auch für die Nutzer*innen von Angeboten bedeutet. Deutlich wurden die 

verschiedenen Begrifflichkeiten, die in einzelnen Systemen verwendet werden. 

Gesundheitsförderung als integrierte Sozialplanung zu denken, erfordere einen hohen 

Abstraktionsgrad. 

 

Weiterführende Hinweise: 

- PowerPoint Dr. Katharina Böhm, Präventionsketten (siehe Anhang) 
-  Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit, (2021). Kriterien für 

gute Praxis der soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung: 
https://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/fileadmin/user_up-
load/pdf/Good_Practice/21-08-30_Broschuere_Good_Practice-Kriterien_neu_bar-
rierefrei_01.pdf 

 
Workshop 3: „Kinder psychisch und suchterkrankter Eltern – Handlungsrahmen für 
eine Beteiligung der Krankenkassen im Bereich der Gesundheitsförderung und 
Prävention“ 

Der Workshop „Gesundheitsförderung mit Familien“ wurde von Dr. Benjamin Strahl (AFET) 

und Werner Mall (AOK Nordost) moderiert. 

Vor Hintergrund der Leistungen von Krankenkassen im Bereich der Gesundheitsförderung 

und Prävention wurde diskutiert, wie die Systeme der Gesundheitsförderung und Kinder- 

und Jugendhilfe besser Hand in Hand arbeiten können. Die Teilnehmenden tauschten sich 

über mehrere good-practice-Beispiele aus: 

https://mitwirkung-berlin.de/
https://www.kinderstark.nrw/
https://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/fileadmin/user_upload/pdf/Good_Practice/21-08-30_Broschuere_Good_Practice-Kriterien_neu_barrierefrei_01.pdf
https://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/fileadmin/user_upload/pdf/Good_Practice/21-08-30_Broschuere_Good_Practice-Kriterien_neu_barrierefrei_01.pdf
https://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/fileadmin/user_upload/pdf/Good_Practice/21-08-30_Broschuere_Good_Practice-Kriterien_neu_barrierefrei_01.pdf
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- Um z.B. Gesundheitssprechstunden in Familienzentren langfristig zu stärken, 
müssten diese systemisch besser unterstützt werden. 

Landesprogramme wie „Gute gesunde Schule“ und „Gute gesunde Kita“ bräuchte eine 
Verstetigung. Da in beiden Systemen Gesundheitsprävention jedoch als „freiwillige“ 
Leistung eingeordnet werden, werde die „kurative Last“ größer. Abschließend waren sich 
die Teilnehmenden einig, dass eine kommunale Initiative und Steuerung benötigt werde, 
um langfristige Angebote und die Kooperation der beiden Systeme abzusichern. Die 
Aufgabe, eine Präventionskette auf- bzw. auszubauen, sollte obligatorisch sein. Dabei 
sollte sich die Initiative an alle Träger aus SGB V, VI, VIII, die Trägervertreter*innen und 
Betroffenenvertreter*innen richten. Zusätzlich dürfe nicht aus den Augen verloren werden, 
dass es ein gemeinsamer Prozess der Akteur*innen ist, damit die Systeme nicht in ihrer 
Eigenlogik verhaften. Die Evaluation und Qualitätssicherung sollten extern von einer 
Institution, unabhängig von Kinder- und Jugendhilfe und Gesundheitswesen, durchgeführt 
werden. 

Es wurde bekräftigt, dass bei der Angebotsschaffung aktiv auf die Nutzer*innen 

zugegangen werden muss, um sicherzustellen, dass ihre Bedürfnisse gehört werden. 

Weiterführende Hinweise: 

- Kinder psychisch und suchterkrankter Eltern – Handlungsrahmen für eine Beteili-
gung der Krankenkassen im Bereich der Gesundheitsförderung und Präven-
tion:https://www.gkv-buendnis.de/publikationen_1/publikation_detailseite_226.html 

- Arbeitsgruppe Kinder psychisch und suchterkrankter Eltern (2018-2020): 
https://afet-ev.de/unsere-projekte/bereich/arbeitsgruppe-kpke  

 

Workshop 4: Rechtliche Grundlagen der Gesundheitsförderung „vom Kind her 

denken“  

Der Workshop wurde von und Thomas Meysen (SOCLES und Fachausschuss I der AGJ) 

und Rebecca Zeljar (Verband der Ersatzkassen) moderiert. 

Unter Bezugnahme auf die Sozialgesetzbücher V und VIII wurde diskutiert, wie 

Zusammenarbeit und die Umsetzung von Kooperationsgeboten besser gelingen könne. 

Verschiedene Hebel seien bereits vorhanden und erprobt, um für werdende und junge 

Familien in Armutslagen tätig zu werden. Als Beispiele wurden die Kampagne „Babylotsen“, 

Aufklärungskampagnen und Vernetzungsstrategien wie die Berliner Strategie gegen 

Kinder- und Familienarmut genannt. Als Herausforderung wurde formuliert, das „Familie“ 

keine Lebenswelt im Sinne des SGB V darstelle und daher weniger Einzelfallhilfe, als 

vielmehr sozialräumliche Unterstützung zu entwickeln sei. 

 

Weiterführende Hinweise: 

- Rebecca Zeljar, Verband der Ersatzkassen e. V. Landesvertretung Berlin/Branden-
burg: Rechtliche Grundlagen der Gesundheitsförderung „vom Kind her denken“ 
(siehe Anhang) 

https://www.gkv-buendnis.de/publikationen_1/publikation_detailseite_226.html
https://afet-ev.de/unsere-projekte/bereich/arbeitsgruppe-kpke
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- Meysen/Lohse/Tölch, Servikid-Expertise "Kommunale Armutsprävention und der 
Beitrag des Rechts", 2024 (noch unveröffentlicht) 

 

DISKUSSION NACH DER WORKSHOP-PHASE 

Folgende Aspekte wurden in Diskussion im Anschluss an die Impulsvorträge 

hervorgehoben: 

 Armutssensible Arbeit und Chancengleichheit 
Armutssensibel zu arbeiten bedeute, aktiv Chancengleichheit herzustellen und dabei die 

vorhandenen Ressourcen entsprechend zu berücksichtigen. Dies erfordere ein Verständnis 

für die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen, die mit Armut einhergehen, sowie 

gezielte Maßnahmen zur Unterstützung der Menschen, die in Bedingungen von Armut 

leben. Hierbei gelte es stärker auf Intersektionssensibilität zu achten, also nicht nur 

ökonomische Faktoren zu berücksichtigen, sondern auch andere Dimensionen wie 

Geschlecht, Ethnizität/Race und Behinderung. 

Unterschiedliche Botschaften aus den Systemen der sozialen Sicherung an Familien 

würden diese oft mit der Balance, Bewertung und auch bei der Vermittlung zwischen den 

Systemen alleinlassen. Das Dilemma der armutssensiblen Arbeit bestehe auch darin, für 

alle da sein zu wollen, aber bestimmte Gruppen besonders fördern zu müssen. Die knappen 

Mittel müssen politisch so verteilt werden, dass sie den Bedürftigsten zugutekommen, ohne 

soziale Benachteiligungen zu reproduzieren oder zu verstärken.  

Der Umgang mit Ungleichheit bei der Verteilung von Ressourcen wurde von der Gruppe als 

Qualitätsmerkmal identifiziert. Diese zeige sich z.B. durch andere Personalschlüssel je 

nach Bedarf im Sozialraum. Dies muss von der Politik thematisiert werden, ohne die 

Zielgruppen zu beschämen. Um Segregation entgegenzuwirken, müsse bewusst damit 

umgegangen werden, dass privilegierte Bevölkerungsgruppen ihre Interessen gegenüber 

Politik und Fördermittelgebern fruchtbar vermitteln könnten. Die bereits angesprochene 

Lobbyfunktion von Akteuren der Sozialen Arbeit sei daher von besonderer Bedeutung. 

 Schnittstellen und Kooperationen 
Die Kooperation zwischen der Kinder- und Jugendhilfe (KJH) und dem Gesundheitssystem 

werde zwar oft als problematisch dargestellt, es gebe aber auch Beispiele guter 

Kooperation. So sei beispielsweise in der Region Hannover der Kinder- und 

Jugendgesundheitsdienst (KJGD) Teil des Jugendamtes.  

Die Gruppe hob hervor, dass ein Ansatzpunkt nicht nur die Frage „Wer soll was 

finanzieren?“ sei, sondern auch gemeinsame Erfolge zu benennen. Als ein hemmender 

Faktor wurde thematisiert, dass Gesundheitsförderung und viele präventive/ambulante 

Angebote der Kinder- und Jugendhilfe als „freiwillige Leistungen“ in der Jugendhilfeplanung 

gelten. Es bedürfe sowohl eines top-down-Ansatzes (Impulse von der Bundes- auf die 

kommunale Ebene) als auch eines Bottom-up-Ansatzes (Stärkung und Unterstützung der 

kommunalen Akteure), um dies zu ändern.  

Widerstände und Irritationen zwischen den Systemen würden auch dadurch ausgelöst, 

dass das Gesundheitssystem klare gesetzliche Leistungsgrenzen aufzeige, während die 
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Kinder- und Jugendhilfe individualisierte und letztlich unbegrenzte Leistungen anbiete 

(hartes/weiches System). Gemeinsame Unterstützung von Familien erfordere eine 

strukturelle Absicherung der Vernetzung und Kooperation, damit sie nicht nur von lokalem 

oder gar persönlichem Engagement abhängig ist.  

 Vernetzung und Bedarfsorientierung 
Die Feststellung, dass gestresste Systeme auf gestresste Systeme treffen, verfing sehr. 

Die alte Logik, dass mehr Förderung mit geringem individuellem finanziellem Mehraufwand 

möglich sein müsse, manifestiere sich die derzeitige Lage – bereits jetzt seien kleine 

Mehraufwände kaum noch tragbar. Dies betreffe nicht nur die professionellen Akteure, die 

unter Ressourcen- und insbesondere dem Fachkräftemangel leiden. Es betreffe aber 

besonders auch die Familien in Armutslagen, die z.B. aufgrund einer Erhöhung des 

Kostensatzes für gesundes Essen ihre Kinder aus der Betreuung abmelden würden.  

Der Fokus auf den Sozialraum erfordere mehr Vernetzung der Akteure, die den Bedarf der 

Familien im Blick behalten und einbringen können. Vorhandene Strukturen sollten genutzt 

werden, z.B. durch gegenseitige Repräsentanz im Jugendhilfeausschuss und 

Gesundheitsausschuss. Mehr integrierte Sozialplanung in Regionen und bezirkliche 

Strategien könnten Themen gemeinsam voranbringen. Niedrigschwellige Präsenz in den 

jeweiligen anderen Systemen, wie kinderärztliche Sprechstunden in Familienzentren oder 

sozialpädagogische Fachkräfte in Kinderarztpraxen, wären sinnvoll. Obwohl dies 

Mehrarbeit bedeute, würden wissenschaftliche Auswertungen (z.B. in Berlin, NRW, 

Hamburg) die positiven Effekte zeigen. 

 Erfolg der Frühen Hilfen  
Als positives Beispiel wurden die Frühen Hilfen mehrfach benannt. Deren Erfolgsfaktor sei 

die verlässliche Förderung, da sie dadurch planbar ist. Dieser Faktor der Planbarkeit ist im 

Hinblick auf den Erfolg höher zu bewerten als die Höhe der Förderung. Im Gegensatz dazu 

stünden Programme von Bund und Ländern, die zeitlich befristet neu aufgelegt werden und 

keine langfristige Planung ermöglichen. Um das Ziel eines gelingenden und gesunden 

Aufwachsens zu erreichen, müsse der Zusammenhang von Förderlogiken und Umsetzung 

anerkannt und Veränderungen durchgesetzt werden. Dabei solle der Fokus auf Zielgruppen 

und Lebenswelten liegen und nicht auf Versäulung von Zuständigkeiten und 

Finanzierungssystemen. Durch koordinierte Zusammenarbeit können Aufgaben effizient im 

Sinne der Nutzer*innen von Angeboten realisiert und bestenfalls Aufwand und Kosten 

reduzieret werden. 

 Rolle der AGJ in Politikberatung und Praxis 
Während der Diskussion wurde betont, dass die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und 

Jugendhilfe – AGJ eine wichtige Rolle in der Politikberatung spielt und gleichzeitig die 

Praxis beeinflusst. Alte Weisheiten zu wiederholen, sei hierbei wichtig, da neue Akteure 

und Personen ständig hinzukommen und erst der kontinuierliche Druck zu Veränderungen 

führt („steter Tropfen höhlt den Stein“).  

Die AGJ vermittele zudem zwischen kommunalen Anliegen und der Bundesebene und setzt 

sich als Forum und Netzwerk der Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe im Interesse 
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junger Menschen und ihrer Familien für bundeseinheitliche Regelungen zur 

Gesundheitsförderung ein. Dabei solle der Fokus nicht nur auf dem Versorgungssystem 

liegen, sondern breiter im Sinne der Gesundheitsförderung gefasst werden. Sogar eine 

Kindergrundsicherung allein beende die Ungleichheit nicht; es seien weiterhin Maßnahmen 

zur Abwendung von Armutsfolgen notwendig. Langfristige und nachhaltige Maßnahmen 

sind notwendig, um die bestehenden Ungleichheiten zu bekämpfen und eine gerechtere 

Verteilung der Ressourcen zu gewährleisten. 

Es wird begrüßt, dass durch das Projekt „Themenbotschafter*in Gesundes Aufwachsen“ 

ein solche Schwerpunktsetzung ermöglicht wird. Geplante Maßnahmen innerhalb des 

Projekts seien zunächst die Entwicklung und Veröffentlichung eines AGJ-Papiers, das an 

die Inhalte dieses Gesprächs anknüpfen werde und den begonnen Diskussionsprozess 

fortführe. Eine Leitveranstaltung während des 18. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetags 

(DJHT, 10. bis 13. Mai 2025 in Leipzig) werde sich anschließen. 

 

AUSRICHTUNG DER WEITEREN ZUSAMMENARBEIT / VEREINBARUNGEN ZUM AG-

PROZESS 

Als Zielrichtung des gemeinsamen Handelns wird festgehalten, dass eine armutssensible 

Arbeit ein umfassendes Verständnis der Bedürfnisse und Herausforderungen betroffener 

Familien erfordert. Politik und Praxis seien gefordert, Chancengleichheit aktiv herzustellen, 

systemübergreifende Kooperationen zu fördern, zu leben und strukturelle Absicherungen 

zu gewährleisten. Es wird festgestellt, dass eine AGJ-Positionierung von der Betonung des 

im Bereich Public Health verankerten Verständnisses „bestmöglicher“ Gesundheit und der 

Bedeutung von Maßnahmen der Gesundheitsförderung in den Lebenswelten für ein 

gesundes Aufwachsen, über die Klärung von systemimmanenten Logiken sowie 

Begrifflichkeiten bis hin zu konkreten Vorschlägen gegenüber Politik und Praxis reichen 

sollte. 

Die Expertise der im AGJ-Gespräch beteiligten Organisationen und Personen könne 

innerhalb des Projekts „Themenbotschafter*in Gesundes Aufwachsen“ in die Erstellung 

eines Papierentwurfs einfließen. Durch die enge Zusammenarbeit solle Anschlussfähigkeit 

zu dem Wirken anderer Akteure gewährleistet werden. Dies erhöhe nicht nur ein 

gegenseitiges Verständnis, sondern könne auch im Sinne eines Verstärkungseffekts in der 

politischen Arbeit genutzt werden. Da eine Zeichnung durch alle Beteiligten den 

Abstimmungs- und Koordinationsaufwand zusätzlich erhöhen und eine Veröffentlichung 

verzögern würde, solle das Papier nicht durch alle Beteiligten gezeichnet, sondern allein 

durch Vorstandsbeschluss der AGJ formal als AGJ-Position legitimiert und in deren 

Aktivitäten zur Politikberatung und die Förderung der Praxis zur Gesundheitsförderung. 

Dabei werde kenntlich gemacht werden, dass sich die Inhalte des Papiers aus einem 

systemübergreifenden Diskussionsprozess im Rahmen des Projekts speisen. Nach 

Abschluss der Papierarbeit werde abgefragt, ob eine Nennung von Namen und Institutionen 
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im Kontext der Papierveröffentlichung z.B. auf der Projektwebseite gewünscht und gestattet 

wird. 

Eine Vielzahl der Teilnehmenden des AGJ-Gesprächs sagten bereits spontan ihre 

Mitwirkung an weiteren Arbeitsgruppen-Sitzungen zu. Der AG-Prozess solle noch vor der 

Sommerpause durch eine digitale Sitzung beginnen, während der ein Gliederungsentwurf 

diskutiert werden solle. Hierbei würden die Inhalte des AGJ-Gesprächs aufgegriffen, 

voraussichtlich sei eine Fokussierung erforderlich, damit ein wahrnehmbarer Text 

entstehen könne. Im Herbst 2024 werde eine Präsenzsitzung in Berlin anhand eines 

konkreten Textvorschlags auch die intensive Diskussion von formulierten Positionierungen 

ermöglichen. 
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Kooperationen für Gesundes Aufwachsen! 

– 

AGJ-GESPRÄCH zwischen Vertreter*innen des 

Gesundheitswesens und der Kinder- und Jugendhilfe 

 

17. April 2024, 10:30 bis 16:30 Uhr 

Kiezraum auf dem Dragoner Areal 

 

Teilnehmer*innenliste 

 

Jörg Backes Nationales Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) 

Katharina Bergmann Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

(BMFSFJ) 

Dr. Katharina Böhm Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V. 

(HAGE) 

Prof. Dr. Karin Böllert Universität Münster, Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und 

Jugendhilfe – AGJ 

Birgit Bosse Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg 

Dr. Seyran Bostancı Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung 

(DEZIM) 

Annemarie Brandt Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg 

Stefan Bräunling Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit 

(KGC) 

Markus Büchel Auridis Stiftung 

Emma Capitain Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ 

Lisa Eisenbarth Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte 

Menschen e. V.(BVKM) 
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Benita Eisenhardt Kindernetzwerk e.V. - für Kinder, Jugendliche und (junge) 

Erwachsene mit chronischen Krankheiten und Behinderungen 

Niels Espenhorst Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Gesamtverband 
e. V. 
 

Jörg Freese Deutscher Landkreistag 

Julia Funk Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

(BMFSFJ) 

Christoph Gilles Landschaftsverband Rheinland (LVR) -Landesjugendamt NRW 

Dr. Franziska Gutmann GKV Spitzenverband 

Mimi Hoang Mimi Hoang Illustration 

Ti Till Hoffmann Nationales Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) 

Heike Hülse Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund 

e. V. 

Prof. Dr. Kerima Kostka Frankfurt University of Applied Sciences 

Marc von Krosigk Auridis Stiftung 

Lydia Lamers Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 

Antje Liesener Deutsche Vereinigung für Soziale Arbeit im Gesundheitswesen 

e.V. (DVSG) 

Theresa Louis Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. 

Sabine Merz Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg 

Werner Mall AOK Nordost 

Dr. jur. Thomas Meysen SOCLES, Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – 

AGJ 
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Anke Miebach-Stiens Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Sachsen e.V. (agjf) 

Andrea Möllmann Bardak Gesundheit Berlin-Brandenburg e. V. 

Prof. Dr. Petra Mund Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin (KHSB) 

Alexander Nöhring AWO Bundesverband e.V. 

Mechthild Paul Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 

Dr. Silke Penning Schulz Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport Mecklenburg-

Vorpommern, Arbeitsgemeinschaft der Obersten 

Landesgesundheitsbehörden (AOLG AG GPRS) 

Laurette Rasch Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ 

Helen Rasche Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

(BMFSFJ) 

Petra Rattay Robert Koch Institut (RKI) 

PD Dr. Burkhard Rodeck Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) 

Prof. Dr. Rolf Rosenbrock Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Gesamtverband 
e. V. 

Regine Schefels Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin 

Prof. Dr. Sabina Schutter SOS Kinderdorf e.V. 

Dr. Sönke Siefert Katholischen Kinderkrankenhaus Wilhelmstift, Stiftung 

Familienorientierte Nachsorge Hamburg SeeYou  

("Babylotsen") 

Angela Smessaert Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ 

Dr. Benjamin Strahl AFET Bundesverband für Erziehungshilfe e.V. 

Nicole Tappert Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ 
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Prof. Dr. med. Ute Thyen Universität Lübeck, Nationales Zentrum Frühe Hilfen 

Michaela Treu Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration Hamburg 

Dr. Irina Volf Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. (iss) 

Dr. med. Andrea Wünsch Region Hannover - Fachbereich Jugend Gesundheitsdienst im 

Jugendamt 

Rebecca Zeljar Verband der Ersatzkassen (vdek) 
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Graphic Recording von Mimi Hoang 
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Foto-Dokumentation der Metaplanwände 

Dokumentation Workshop 1: Armutssensibles Arbeiten (geleitet von Christoph Gilles 

und Andrea Möllmann-Bardak) 

Workshop 2: Kommunale Netzwerke (geleitet von Birgit Bosse und Katharina Böhm) 

Workshop 3: 

Gesundheitsförderung mit Familien (geleitet von Benjamin Strahl und Werner Mall) 
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Dokumentation Workshop 1: Armutssensibles Arbeiten (geleitet von Christoph Gilles 

und Andrea Möllmann-Bardak) 
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Workshop 2: 

Kommunale Netzwerke (geleitet von Birgit Bosse und Katharina Böhm) 
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Workshop 3: 

Gesundheitsförderung mit Familien (geleitet von Benjamin Strahl und Werner Mall) 

 

 


